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(57) Zusammenfassung: Computertomograph (10) zur Un-
tersuchung bestimmter Körperteile eines Großtieres (21),
bestehend aus einer ringförmigen CT-Röhre (12) und einem
CT-Tisch (11), in der CT-Röhre (12) ein sog. gefächerter
Röntgenstrahl sich sehr schnell um einen sich auf einem CT-
Tisch befindlichen zu untersuchenden Körper drehbar ist,
und der CT-Tisch (11) in die CT-Röhre (12) einfahrbar ist.
Der Computertomograph (10) ist mittels einer Hebebühne
(13) in eine Bodengrube (14) höhenverstellbar auf- und ab-
senkbar, und die CT-Röhre (12) ist auf der Hebebühne (13)
mit der gleichen Geschwindigkeit entgegengesetzt synchron
zu dem einfahrenden CT-Tisch (11) horizontal verfahrbar.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zur Untersuchung von Großtieren, insbeson-
dere von Pferden, mittels eines Computertomogra-
phen zur Untersuchung bestimmter Körperteile eines
Großtieres, bestehend aus einer ringförmigen CT-
Röhre und einem CT-Tisch zur Aufnahme eines zu
untersuchenden Körpers oder Körperteils und wobei
der CT-Tisch in die CT-Röhre einfahrbar ist.

[0002] Computertomographen sind allgemein be-
kannte elektronische Untersuchungsgeräte mit ei-
nem ringförmigen Gehäuse, einer sog. Gantry, in
dem mittels einer Röntgenröhre ein sog. gefächerter
Röntgenstrahl erzeugt wird, der sich sehr schnell um
einen zu untersuchenden Körper dreht, der auf einer
Liege durch das ringförmige Gehäuse gefahrenen
wird. Dabei durchdringt der Röntgenstrahl den Körper
und wird durch verschiedene Strukturen, z.B. Kno-
chen oder innerer Organe, unterschiedlich stark ab-
geschwächt wird. Dadurch entsteht eine Vielzahl von
Röntgenbildern vom Zustand der jeweiligen Struktu-
ren, nach denen ggf. eine Behandlung durchgeführt
werden kann. Problematisch dabei ist, dass der Pati-
ent auf einer Liege in die ringförmige Gantry gefahren
werden muss. Diese Diagnosemethode ist bei Groß-
tieren, insbesondere bei Pferden, so gut wie ausge-
schlossen.

[0003] Aus der US 2015/0313557 A1 ist eine Vor-
richtung zur Untersuchung bestimmter Körperteile ei-
nes Großtieres, insbesondere von Pferden, mittels ei-
nes Computertomographen bekannt.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne Vorrichtung zu schaffen, mit der bei Großtieren,
insbesondere bei Pferden zumindest eine partielle
Computertomographie durchgeführt werden kann.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1
angegebenen Merkmale gelöst, insbesondere durch
einen Computertomographen, der mittels einer He-
bebühne in eine Bodengrube höhenverstellbar auf-
und absenkbar ist, und wobei die CT-Röhre (Gantry)
mit der gleichen Geschwindigkeit entgegengesetzt zu
dem einfahrenden CT-Tisch synchron horizontal ver-
fahrbar ist.

[0006] Durch diese Maßnahmen kann der Compu-
tertomograph auf die Größe des zu untersuchenden
Großtieres, nämlich einem Pferd oder einer Kuh, mit
der Einschränkung angepasst werden, dass zumin-
dest der Kopf, der Hals und die Beine computertomo-
graphisch untersucht werden können.

[0007] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist es vorteilhaft, die Hebebühne mit Antriebsmitteln
versehen ist, mit denen sie vertikal und horizontal ver-
schiebbar ist.

[0008] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist es vorgesehen, der CT-Röhre (Gantry) mit
einer Kopfstütze für ein zu untersuchendes Großtier
versehen ist.

[0009] Weitere vorteilhafte Maßnahmen sind in den
Unteransprüchen beschrieben. Die Erfindung ist in
der beiliegenden Zeichnung dargestellt und wird
nachfolgend näher beschrieben; es zeigt:

Fig. 1 die isometrische Darstellung eines Com-
putertomographen (CT) mit einer Gantry (CT-
Röntgenröhre) und einem relativ zu der Gantry
verfahrbaren Tisch zur Aufnahme eines zu un-
tersuchenden Patienten;

Fig. 2 die Seitenansicht eines in eine Grube
höhenvariabel absenkbaren Computertomogra-
phen (CT) nach Fig. 1, mit einem Pferd als Pa-
tienten, dessen Vorderbein zur Untersuchung in
die Röntgenröhre (Gantry) gestellt ist.

[0010] Der in der Fig. 1 dargestellte Computertomo-
graph (CT) 10 besteht im Wesentlichen aus einem
CT-Tisch 11 und einer Röntgenröhre 12, einer sog.
Gantry.

[0011] Der Computertomograph (CT) 10 steht auf ei-
ner Hebebühne 13, mit der er aus der Raumebene 15
höhenverstellbar in eine Bodengrube 14 abgesenkt
und angehoben werden kann. Die Absenkung erfolgt
mittels Hebevorrichtungen 16 und in richtet sich nach
der Größe des jeweils zu untersuchenden Tieres.

[0012] Vorzugsweise ist die Hebebühne 13 recht-
eckig und an allen vier Ecken sind Antriebsmitteln 17
vorgesehen, mit denen sie höhenverstellbar ist. Be-
währt haben sich spindel- und hydraulisch betriebene
Antriebsmittel 17.

[0013] Um ein gleichmäßiges Auf- Abfahren der He-
bebühne 13 zu gewährleisten sind Synchronisations-
mittel 18 vorgesehen. Bewährt hat sich eine recht-
eckige Platte, mit der ein Verkanten Computertomo-
graph (CT) 10 vermieden werden kann.

[0014] Die Hebebühne 13 kann mit dem aufgelas-
teten Computertomograph 10 um einen vorgegebe-
nen Betrag in vertikaler Richtung 19 und in horizon-
taler Richtung 20 verschoben werden. Die Größe der
jeweiligen Verschiebung 19 und/oder 20 richtet sich
nach der Größe des zu untersuchenden Tieres 21
und dem zu untersuchenden Körperteil 22.

[0015] Zum Schutz des zu untersuchenden Tieres
21 und des Personals sind der mit Röntgenstrah-
len betriebenen Gantry 12 nicht dargestellte Strahlen-
schutzvorhänge zugeordnet.

[0016] Zur Untersuchung - beispielsweise des Vor-
derbeines eines Pferdes - wie es in der Fig. 2 dar-
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gestellt ist, wird das Bein schräg nach vorn auf eine
Ablage oder den CT-Tisch in die Gantry 12 gestellt.
Soll ein Hinterbein untersucht werden, so wird dieses
schräg nach hinten in die Gantry 12 gestellt.

[0017] Zum Start der Untersuchung fährt der CT-
Tisch 11 wie gewöhnlich in die Gantry 12 hinein
und damit eigentlich auf das dahinter stehende Tier
zu. Gleichzeitig fährt aber die gesamte Plattform mit
der gleichen Geschwindigkeit synchron von dem Tier
weg. Dadurch bleibt der zu untersuchende Körperteil
des Tieres in unbewegter Position, während die Gan-
try 12 darüber hinweg fährt und eine computertomo-
graphische Röntgenaufnahme für einen später zu be-
gutachtenden Befund macht.

Bezugszeichenliste

10 Computertomograph

11 CT-Tisch

12 CT-Röhre (Gantry)

13 Hebebühne

14 Bodengrube

15 Raumebene

16 Hebevorrichtung (Spindel)

17 Spindelantrieb (Motor)

18 Synchronisationsmittel für 13

19 Vertikalverschiebung der Hebebühne

20 Horizontalverschiebung der Hebebühne

21 Patient (Pferd)

22 zu untersuchendes Körperteil (Bein)

Patentansprüche

1.    Computertomograph (10) zur Untersuchung
bestimmter Körperteile eines Großtieres, bestehend
aus einer ringförmigen CT-Röhre (12) und einem CT-
Tisch (11) zur Aufnahme eines zu untersuchenden
Körpers oder Körperteils (22) und wobei der CT-Tisch
(11) in die CT-Röhre (12) einfahrbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Computertomograph (10)
mittels einer Hebebühne (13) in eine Bodengrube
(14) höhenverstellbar auf- und absenkbar ist, und die
CT-Röhre (12) auf der Hebebühne (13) mit der glei-
chen Geschwindigkeit entgegengesetzt zu dem ein-
fahrenden CT-Tisch (11) synchron horizontal verfahr-
bar ist.

2.  Computertomograph (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hebebühne (13)
mit Antriebsmitteln (17) vertikal (19) und horizontal
(20) verschiebbar ist.

3.  Computertomograph (10) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hebebühne (13)
mittels Hebevorrichtungen (16) vertikal und (17) hori-
zontal verschiebbar ist.

4.  Computertomograph(10) nach den Ansprüchen
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass den Hebe-
vorrichtungen (16) der Hebebühne (13) ein Synchro-
nisationsmittel (18) zugeordnet ist, mit dem sie syn-
chron auf- und abfahrbar ist.

5.  Computertomograph (10) nach den Ansprüchen
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass an der CT-
Röhre (12) eine Kopfstütze für den Kopf eines zu un-
tersuchenden Tieres anbringbar ist.

6.    Computertomograph (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der CT-Röhre (12)
Strahlenschutzvorhänge zugeordnet sind.

7.  Computertomograph(10) nach den Ansprüchen
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Hebe-
bühne (13) spindelbetrieben auf- und absenkbar ist.

8.  Computertomograph (10) nach den Ansprüchen
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Hebe-
bühne (13) hydraulisch auf- und absenkbar ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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